
§ 648A-BGB-SICHERHEIT NACH ABNAHME

OLG Köln, Urteil vom 5.7.2005 — Aktenzeichen: 24 U 44/05

Verlangt der Bauhandwerker nach der Abnahme Sicherheit nach § 648a BGB und
wird diese nicht erbracht, besteht für den Handwerker ein
Leistungsverweigerungsrecht. Dies hindert den Auftraggeber allerdings nicht,
Mängel selbst zu beseitigen und dann Kostenerstattung zu verlangen. So sieht es
jedenfalls das OLG Köln in einer aktuellen Entscheidung.

Sachverhalt
Nach Fertigstellung und Abnahme legt der Handwerker Schlussrechnung. Der
Auftraggeber verweigert unter Hinweis auf Mängel die Bezahlung und beruft sich
auf ein Zurückbehaltungsrecht. Der Handwerker bietet ausdrücklich
Nachbesserung an, macht diese allerdings vor der Absicherung durch eine § 648a-
BGB-Sicherheit abhängig. Dies sieht der Auftraggeber nicht ein und lässt nach
Ablauf der gesetzten Mängelbeseitigungsfrist die Mängel durch Fremdfirmen
beseitigen. Die Kosten dafür verrechnet er mit dem offenen Werklohn. Der
Handwerker klagt auf Zahlung der ungekürzten Vergütung und meint, er habe
Anspruch auf den vollen Werklohn und die Nachbesserung im Hinblick auf die nicht
erbrachte Sicherheit verweigern dürfen.

Dies sah das OLG Köln anders.

Entscheidung
Nach Auffassung des OLG Köln ist der restliche Werklohnanspruch um die dem
Auftraggeber entstandenen Kosten der Mängelbeseitigung zu kürzen. Es sei
unangemessen, wenn ein Handwerker trotz mangelhafter Leistung den vollen
Werklohn erhalte.

Praxishinweis
Die Entscheidung des OLG Köln ist falsch. Offenbar hat sich das OLG von
„Gerechtigkeitserwägungen“ leiten lassen, ohne die aktuelle BGH-Rechtsprechung
und das Gesetz in den Blick zu nehmen. Wann und unter welchen Voraussetzungen
Werklohn zu zahlen ist, sagt das Gesetz. Auf die „Angemessenheit“ kommt es
dabei nicht an. Das OLG hat übersehen (wollen), dass der Handwerker ein
Leistungsverweigerungsrecht hatte, er brauchte also nicht nachzubessern. Damit
lagen die Voraussetzungen, unter denen ein Auftraggeber zur Selbstvornahme
schreiten darf, nicht vor. Die Auffassung des OLG Köln bedeutet letztlich ein
Leerlaufen der Regelungen über die Bauhandwerkersicherung.
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Es bleibt zu hoffen, dass der Bundesgerichtshof bei Gelegenheit klarstellend
eingreift.
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